
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1987/1/22 86/12/0293
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.01.1987

Index

63/02 Gehaltsgesetz

Norm

GehG 1956 §13a;

Beachte

Besprechung in: ÖffD 1987/6, S 30;

Rechtssatz

Ein monatlicher Übergenuss von ca S 4.000,-- ist wegen seiner Höhe bei der üblicherweise voraussetzbaren Sorgfalt

objektiv erkennbar.
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